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Was kann ich tun?
Garten
– Pflanzenbedarfsgerechtes Düngen im

eigenen Garten.
– Auf chemische Pflanzenschutzmittel

verzichten.

Verkehr/Straßen/Luft
– Auto- u. Motorwäsche in der Waschanlage.
– Ölwechsel im Fachbetrieb.
– Motorundichtigkeiten sofort beseitigen.
– Hochtouriges Fahren vermeiden.
– Öffentliche Verkehrsmittel nutzen.
– Regelmäßige Wartung und Prüfung der

Heizungsanlage.

Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen
– Erhöhte Aufmerksamkeit in Wasserschutz-

gebieten.
– Heizöllagerstätten regelmäßig

kontrollieren.
– Befüllungs- und Sicherheitseinrichtungen

zur Heizöllagerung prüfen.
– Produkte mit „blauem Umweltengel“

bevorzugen.
– Wasch- und Reinigungsmittel sparsam

dosieren.
– Lösungsmittel, Lackreste, Chemikalien bei

der „Schadstoffsammelstelle“ abgeben.
– Batterien beim Händler,

Arzneimittel in der Apotheke abgeben.
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Grundwasser

Grundwasser

Grundwasser gemeinsam schützen

75% des Trinkwassers    ist Grundwasser

Trinkwasser in ausrei-
chender Menge und
Qualität ist Grund-
voraussetzung für
menschliches Leben.
In Baden-Württem-
berg werden durch die
öffentliche Wasserver-
sorgung rd. 700 Mio.
m3 Trinkwasser pro

Jahr zur Verfügung gestellt. Davon werden
ca. 75 % aus dem Grundwasser gewonnen,
rd. 25 % stammen aus Oberflächengewäs-
sern, vor allem aus dem Bodensee. 
Wir alle müssen auf unser Grundwasser auf-
passen und es vor Verschmutzung bewahren.
Jeder Einzelne kann zuhause, an der Arbeits-
stelle oder in seiner Freizeit durch ein
umweltgerechtes, umsichtiges Handeln zum
Grundwasserschutz beitragen. 

Je stärker der Boden und das Grundwasser
belastet sind, umso mehr muss in die Aufbe-
reitung des Trinkwassers investiert werden.
Die Folge sind höhere Kosten und damit höhe-
re Gebühren für den Bürger und das wollen wir
vermeiden.

Helfen Sie deshalb bitte mit, unser Grund-
wasser zu schützen.

Gefahren
Wassergefährdende Stoffe

Der unsachgemäße Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen in der Industrie, im
Gewerbe und im Haushalt kann zu Verunrei-
nigungen des Bodens und damit auch des
Grundwassers führen.

Im Jahr 2000 gab es 602 Unfälle mit wasser-
gefährdenden Stoffen, davon 238 beim Um-
gang und 257 bei der Beförderung. Davon
wiederum 100 Schadensfälle in Wasser-
schutzgebieten.

Wer mit wassergefährdenden Stoffen umgeht,
muss besonders sorgfältig sein. Mögliche Risi-
ken können durch Sicherheitseinrichtungen
(z. B. Auffangwannen, Doppelwandigkeit mit
Leckalarm, automatische Selbstschließvorrich-
tung u. ä.) reduziert werden.1

Landwirtschaft und Kleingärtner

Wer Dünge- und Pflanzenschutzmittel un-
sachgemäß einsetzt, belastet das Grundwas-
ser. In der Landwirtschaft finden sich von
den zugeführten Stickstoffmengen fast die
Hälfte in pflanzlichen und tierischen Produk-
ten wieder. Der Rest entweicht größtenteils
gasförmig in die Luft oder als Nitrat gelöst
ins Grundwasser.

Durch pflanzenbedarfsgerechte Düngung und
möglichst ganzjährige Bodenbedeckung kann
der Boden grundwasserverträglich bewirtschaf-
tet werden.2

Nutzung von Erdwärme
Die Nutzung der Erdwärme ist aus Klimaschutz-
gründen wünschenswert. Beim Bau von Erdwär-
mesonden sind bei ungünstigen Bodenverhält-
nissen Grundwasseraspekte zu beachten.

Die Bohrungen von Erdwärmesonden dürfen nur
von zertifizierten Unternehmen durchgeführt wer-
den. Verbindungen der Grundwasserschichten sind
durch technische Maßnahmen zu verhindern.3

Altablagerungen und Altstandorte
Aus Altablagerungen (ehemalige Müllkippen
und „wilde“ Ablagerungen) und Altstandorten
(frühere industrielle und gewerbliche Betriebe)
gelangen Schadstoffe in den Boden. Dies kann
zu Belastungen des Grundwassers führen. In
Baden-Württemberg gibt es ca. 18.000 altlast-
verdächtige Flächen.

Sanierung von gefährlichen Altstandorten und
Altablagerungen ist in der Regel Aufgabe der
Verursacher bzw. der Eigentümer. Neue Ablage-
rungen werden nur noch in abgedichteten, über-
wachten Deponien zugelassen.4

Verkehr, Straßen
Viele Gefahrgüter werden über die Straßen
transportiert. Bei einem Unfall ist das Grund-

Kiesgruben
In Baden-Württemberg gibt es ca. 600 Bag-
gerseen mit einer Wasserfläche von über
5000 ha.
Durch das Entnehmen von Kies wird Grund-
wasser freigelegt. Wegen der fehlenden
schützenden Bodenschicht können Verunrei-
nigungen ungehindert ins Grundwasser ein-
dringen.

Kiesentnahmen sind auf den regional erforder-
lichen Umfang zu beschränken. Recycling-
material soll soweit wie möglich genutzt wer-
den.8

Was tun die
Behörden?
– Wasserschutzgebiete ausweisen.
– Stellen Anforderungen an Flächennutzung

und Flächenbewirtschaftung.
– Stellen Anforderungen an den Umgang

mit wassergefährdenden Stoffen.
– Stellen erhöhten Sicherheitsstandard an

Straßen in Wasserschutzgebieten.
– Fördern finanziell umweltverträgliche

Landbewirtschaftung.
– Erkunden und sanieren Altlasten.
– Reduzieren und begrenzen Luftschad-

stoffe.
– Überwachen die Qualität der Luft und

Niederschläge durch Messstellen.

wasser gefährdet, wenn Stoffe aus den Gefahr-
gütern in den Boden gelangen.
Ca. 5000 km Straßen liegen in Wasserschutz-
gebieten. Davon ca. 7 % Autobahnen

ca. 18 % Bundesstraßen
ca. 36 % Landesstraßen
ca. 39 % Kreisstraßen

Beim Bau von Straßen in Wasserschutzgebieten
sind erhöhte sicherheitstechnische Anforderun-
gen erforderlich. Gefahrguttransporter müssen
einen hohen sicherheitstechnischen Standard
haben.5

Kanalisationen
Undichte Kanäle verunreinigen das Grundwas-
ser. Ca. 5500 km Kanäle liegen in Wasser-
schutzgebieten.

Kanäle sind regelmäßig auf Dichtheit zu über-
prüfen. Die Schäden sind zu dokumentieren und
schnellstmöglich zu sanieren.6

Luftverunreinigung und Niederschlag 
Verunreinigungen in der Luft werden durch den
Niederschlag auf den Boden verteilt und gelan-
gen in das Grundwasser. Aus der Luft gelangen
durchschnittlich ca. 20 kg Stickstoff pro Hektar
und Jahr in den Boden.

Luftverunreinigungen sind soweit wie möglich
zu vermeiden. Bei belasteter Abluft sind Reini-
gungsfilter einzubauen. Niederschlagswasser
darf nicht konzentriert versickert werden.7

Zu den aufgeführten Themen gibt es folgende weitere
Informationen:

1 Anlagenverordnung VAwS*
2 Leitfaden „Wasserschutzgebiete“
3 Leitfaden „Erdwärmesonden“
4 Altlasten-Faltblatt
5 Infobroschüre „Ristwag“
6 Leitfaden „Kanalsanierung“
7 Leitfaden „naturverträgliche

Regenwasserbewirtschaftung“
8 Leitfaden „Baggerseen“

Wo? Im Internet:
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/uvm/
home/ind_pub.html
*http://www.gaa.baden-wuerttemberg.de/
Vorschriften/WassR/2-3-5.pdfUlrich Müller MdL

Minister für Umwelt und Verkehr
des Landes Baden-Württemberg
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– Pflanzenbedarfsgerechtes Düngen im
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– Auf chemische Pflanzenschutzmittel
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– Befüllungs- und Sicherheitseinrichtungen

zur Heizöllagerung prüfen.
– Produkte mit „blauem Umweltengel“

bevorzugen.
– Wasch- und Reinigungsmittel sparsam

dosieren.
– Lösungsmittel, Lackreste, Chemikalien bei

der „Schadstoffsammelstelle“ abgeben.
– Batterien beim Händler,
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